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PSalmi a0 Laudes, Sufkragia Sanctorum. III festis 0 Primam.
Tertiam, Sextam. Nonam., Ad Completorium. Darauf 08 COM-
Mune Sanctorum mit Pſalmen, Lectiones. Antiphonen 20 für alle
Theile des Breviers, einſchließlich der Dedicatio Eecelesiae und G8tια——

Der Theil beſteht aus den neulen Votiv⸗Officien, der

Theil (Supplementum) Qus den neueren und neueſten allgemeinen
Kirchenfeſten mit den Zuſätzen und Aenderungen der Lectionen älterer
Kirchenfeſte.

das den Gebrauch dieſes Handbüchleins recht angenehm macht, iſt
das andſame Format, die practiſche Dispoſition der Theile, die ſchönen
Elcevirtypen mit Roth⸗ und Schwarzdruck. Das Büchlein iſt eln Auszug
aus dem im gleichen Verlage im Quſe des Monates April erſcheinenden
Breviarum Bomanum 12⁸

Linz. Profeſſor Joſef ch

Me Einkommenſteuer geiſtlichen Vermögen.
bon Domcapitular Anton Pinzger V Linz

Die Einkommenſteuer wurde mit Patent vom October
1849 und Vollzugsvorſchrift vom 144 Jänner 1850 eingeführt und
werden die rten des ſteuerpflichtigen Einkommens In Claſſen
getheilt.

In die * Clafſe gehört das Einkommen von den der Er⸗
werbſteuer unterworfenen rbs und ird dazu
auch der Gewinn, den die Pächter von Pachtungen beziehen,
gerechnet.

Zur zweiten Claſſe gehören: alle Gehalte, Perſonal
zulagen und überhaupt die ſtehenden, nicht mit der Beſtreitung
beſtimmter Dienſtesauslagen verbundenen ni oneroſen) Genüſſe,
die öffentliche oder Privatbeamte und Diener beziehen. Die mit
Rückſicht auf beſondere Ortsverhältniſſe gewährten —
Genüſſe, als die enützung einer Amtswohnung, Quartiergelder,
Functionszulagen U. dgl ſind Unter der Einkommenſteuer nicht
begriffen; die Penſionen, Quiescentengehalte, Gnadengaben, nter
haltsbeiträge; die eiträge, we Pfründnern, Kloſter⸗
gemeinden oder geiſtlichen CNn Aus dem Staatsſchatze,
öffentlichen On oder von Gemeinden zUum Unterhalte zuge⸗
wieſen ſind

In die dritte Claſſe gehören die Zinſ von Darleihen oder
anderen Schuldforderungen, die Leibrenten oder andere den Zins

4
ner genuß von inem apitale vertretende Renten

Das Einkommen der erſten Claſſe kommt bei Geiſtlichen,
Kirchen ſe 0 or; etwa ＋ der Weiſe, daß eine erwerbſteuer⸗
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ichtige Unternehmung, die mit einem der Kirche gehörigen Hauſe
verbunden iſt, verpachtet wird; In dieſem Falle en  8 ern doppeltes
Einkommen, nämlich jenes des Verpächters, welches durch den Pacht
chilling repräſentirt wird und dann der Gewinn, den der Pächter
nach Entrichtung des achtzinſes für ſich bezieht.

Beide Einkommensarten unterliegen nach dem Geſetze der Ein
kommenſteuer. Auch das Einkommen aus der Verpachtung oder
Vermiethung von Buden und Kramſtellen gehört, enn C8 nicht
durch die Hauszinsſteuer getroffen wird, Iu die E Claſſe Die
den Verpächtern zukommenden Pachtzinſe von der Grundſteuer Unter
worfenen Liegenſchaften In mit Rückſicht auf des Einkommen⸗
ſteuer⸗Patentes von der Einkommenſteuer frei; agegen iſt der Ge
winn, den die Pächter derlei Grundpachtungen beziehen, der
Einkommenſteuer Claſſe gemäß 4, Abth , des Patentes
unterworfen.

Auf die zweite Claſſe bezieht ſich hauptſä das ründen⸗
vermögen. Der Finanz-Miniſterial-Erlaß vom Mai 1855,
Z. 51534/4760, beſagt dieß ausdrücklich mit folgenden orten:
„Das Pfründeneinkommen des Curatelerus und des Lehrerperſonales,
inſowei dasſelbe nicht ur die Realſteuer und die Erwerbſteuer
oder ur den dem Hypothekar⸗Schuldner eingeräumten 5/igen
Intereſſenabzug getroffen wird, und ſo ange eS mit der ellung
und den Obliegenheiten des diesfälligen Berufes verbunden bleibt,
iſt nach dem Einkommenſteuer-⸗Geſetze der Einkommenſteuer In der
1I Claſſe zu unterziehen.“ Die gewöhnlichen Bezüge bei einer
Pfründe ſind un olgende Ertrag von Grund und oden;
dieſer iſt nicht einkommenſteuerpflichtig gemäß 82 des Patentes
vom October 1849, welcher lautet „Das Einkommen von dem
der run und Gebäudeſteuer unterliegenden Beſitzthume, dann
von den auf demſelben haftenden Capitalien und enten wird durch
den mit dem atente vom October 1849 5, angeordneten
außerordentlichen Zuſchlag zur run und Gebäudeſteuer und durch
die dem Beſitzer der Realität ertheilte Berechtigung des Steuer
abzuges von den erwähnten Capitalszinſen und Renten der Be⸗
ſteuerung Unterzogen. — von Pfründencapitalien; inſoweit
dieſe In Staatsſchuldverſchreibungen, Grundentlaſtungs⸗Obligationen,
hypothecierten Privatcapitalien eſtehen, ird bekanntlich die reſp
10/ ige Einkommenſteuer hnehin hei der Zinſenauszahlung ab

Die Bezüge von Stiftungen, ſie mögen mit oder ohne
einer Verpflichtung zur Verrichtung beſtimmter geiſtlicher Functionen
fundirt ſein, ſind beſteuern. (Finanz⸗Miniſterial⸗Erlaß vom

Mai 1855, 3 51534 und Erlaß an die böhm Finanz⸗
Landes-Direction vom pri 3 DLA Die

3—8 In xen Gebühren E ſondern veränderlichen in-
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W., unterliegen der Iukünfte, ie Stolagebühren —
kommenſte nach einem dreijährigen Durchſchnitte. (Finanz-Mini⸗
ſterial⸗Erlah vom 31. October 1856, 2 ES verſte
ſich von Ielbſt, daß hiebei die niedrigſte Stolataxe In Anrechnung

bringen iſt, denn das Mehr was gegeben wird, gehört
den „oneroſen Genüſſen“, die ſteuerfrei ſind Natural
ſammlungen, Deputate, Religionsfonds⸗Beiträge) (Congrua-Ergän⸗

tigzung) In einkommenſteuerpflich
Mithin iſt von den Einnamen 2, 4, die Einkommenſteuer

bemefen, reſp zu entrichten, das geſammte reine Ein⸗
kommen 1— den Betrag von 630 überſteigt. Erreicht das
faſſionsmäßige Einkommen, wie dies meiſtens der Fall iſt, obige
Summe nicht, dann iſt auch von den Einnahmen 2, 4, keine
Steuer zu entrichten, gemäß des atentes, woOo ‘8 El

nicht unterzogen: das der zweiten Claſſe„Der Einkommenſteuer
gehörige Einkommen, deſſen jährlicher Betrag für den dasſelbe Be
ziehenden 600 ni überſteigt.“ ſelben Paragraphe
werden als frei von der Einkommenſteuer bezeichnet: „die Bezüge,
die den Mendicantenklöſtern, dann den dem Unterrichte, der Er
ziehung der der Krankenpflege obliegenden geiſtlichen rden, dann
Schulen, Siechenhäuſern oder anderen Anſtalten der Wohlthätigkeit

öffentlichen Fondenzu ihrem Unterhalte Aus dem Staatsſchatze,
oder von Gemeinden bewilligt ſind.“

Die dritte Claſſe kommt hauptſächlich nuur bei Kirchen in
etracht. Hier werden die zufälligen Einnahmen als pfer⸗ Fune
ralien⸗, Kirchenſitzgelder als ſteuerfrei ausgeſchieden (Schreiben der
oberöſterr. Steuerdirection 2 Februar 1855, und
die bei einer Anſtalt nit beſonderer Widmung beſtehenden Stiftungen
rückſichtlich der Einkommenſteuer nur dann abgeſonder behandelt,
wenn deren Vermögen abgeſondert von dem Vermögen der Anſtalt
oder Kirche ausgeſchieden iſt und uur für die eigenen wecke be
ſonders verwaltet und verrechnet wird. Wenn bei dieſer Claſſe das
geſammte Einkommen nicht erreicht, entfällt die Steuer
vorſchreibung. In dieſer Claſſe nde ein zug Einkommen

Behufe der Steuerbemeſſung nicht Die mypfänge einer
Kirche betragen B 480 1., hievon 250 Zinſen, Samm⸗
lungsgelder, Funeralien und Kirchenſitzgelder, Grund—
pacht; von dieſen Poſten fallen obige 250 In die Beſteuerung.

Gegenwärtig, wo die Zinſen von Staatsſchuldverſchreibungen
ohnehin mit der 16/%/igen Einkommenſteuer cha  E in die Zinſen
von Sparcaſſe⸗Einlagen nach Finanz-Miniſterial-⸗Erlaſſe vom Sep⸗

Da dieſe Nur zur Ergänzung auf die Congrua oder Competenz gegeben
werden, dieſe reſp 300 nicht erreicht, N entfällt wegen des

nicht überſteigenden Einkommens ohnehin die Einkommenſteuer.

ICSIICNCEAC
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tember 1852 ausdrücklich als einkommenſteuerfrei bezeichnet ELI
cheinen und die Hypothekarfchuldner von den zahlenden Zinſen
50/½ Einkommenſteuer Iu Abrechnung bringen dürfen (8 9 BE
ſo ſagen kein Einkommen mehr vorhanden, was behufs Be
meſſung der Einkommenſteuer 3u atiren ware

So viel über den Gegenſtan der Einkommenſteuer: was die
Größe der Steuer betrifft, ſo beträgt ſie bei der und III Claſſe
fünf von Under da iſt kr von jedem Ulden Bei der
II Claſſe wird die Steuer nach Eenner ſteigenden Scala bemeſſen
und zwar von Einkommen über 630 bis einſchließli
1050 mit 10 07 von 1050 bis 2100 mit 2 705 bis 3150 fl
mit 3 705 bis mit 4/0, bis 5250 mit bis 6300 fl
mit 6, bis 7350 mit bis 8400 Ut bis mit
9 über 9450 mit

eit dem Jahre 1869 iſt der ordentlichen Einkommen⸗
ſteuer Eln außerordentlicher Zufchlag der Höhe des Ordinariums
hinzugekommen Nur das Ordinarium nicht überſteigt
iſt der außerordentliche Zuſchlag Zehntel des Ordinariums
einzuheben. Von der auf die Einkommenſteuer weiterhin entfallenden
Landes und Gemeinde⸗ Umlage i nuL die Staatsbeamten QAuls
drücklich befreit

Die Erhebung des Einkommens geſchieht durch Bekennt
niſſe und Anzeigen (bei der II Claſſe von der Zahlſtelle) Nach

des atente ſind zur Einbringung ennes Bekenntniſſes nur
diejenigen ver we der Bemeſſung der Einkommen⸗
ſteuer auf der Grundlage von Bekenntniſſen unterliegendes Ein
obommen beziehen Die verneinende Erklärung, daß nämlich Jemand
kein der Einkommenſteuer unterworfenes Einkommen beſitze iſt Mul
ber die ausdrückliche Aufforderung der Behörde 3 überreichen
Zur Ueberreichung der Bekenntniſſe ⁰

ber das Einkommen und der
nzeigen u  ber die beſtehenden Bezüge welche letztere der Chef Eener

Unternehmung oder Geſellfchaft über die Gehalte ſeiner Beamten
3 machen hat, wurde mit Finanz⸗Miniſterial⸗TId October
1864, 2123 die Friſt bis Ende Jänner beſtimmt.

Gewöhnlich geſchieht die Vorlage Iu Eener viel ſpäteren Zeit
Über Aufforderung der betreffenden Behörde (Bezirkshauptmannſcha
Steuerlocalcommiſſion) Für die Bekenntniſ ſind beſtimmte ormu
arien, die die genannten Behörden zuſenden, gebrauchen, das
Muſter für die und II Claſſe das Muſter für die

en verſchuldeten Hpothekenbeſitzern iſt nämlich 3ur Erleichterung der
Zahlung des die Einkommenſteuer vertretenden Steuerzuſchlages da Recht Eun
geräumt worden, von CN Zahlungen —H60 7 IMN Anrechnung bringen dürfen
Macht der othekenbeſitzer bo dieſem Rechte nicht Gebrauch, U hleibt doch
der ypothekargläubiger vor der Einkommenſteuer frei Unter dieſer Bezeichnung
können ſie betreffenden rts ng erden
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III. Claſſe und das Muſter O für ſtehende Bezüge der II. Claſſe.

Dem Formulare A, das eben nur die Einnahmen und Ausgaben

in Summa enthält, iſt ein detaillirter Gebahrungsausweis bei⸗

zugeben.

Die Pfründen haben, wenn ſie, wie es jetzt geſchieht, von

den k. k. Bezirkshauptmannſchaften ) auf Grund des § 4, II, P. 3

des Patentes vom 21. October 1849 aufgefordert werden, das Ein⸗

kommen zu fatiren nach Muſter KA. Die hiebei nicht ausfüllbaren

Rubriken III, IV, V ſind wegzuſtreichen.

Dieſem Formulare iſt

die Pfründenfaſſion beizulegen.

In der Rubrik VI ſind jene Ein⸗

nahmen und Ausgaben, welche noch ſteuerpflichtig ſind, als: Stiftungs⸗

bezüge, Deputate, Stola, Congruaergänzung anzuſetzen, als allge⸗

meines Einkommen iſt die faſſionsmäßige Congrua anzuſetzen.

In

der Anmerkungsrubrik VII aber iſt zu bemerken bei einem 630 fl.

überſteigenden Einkommen, wie viel an Gebührenäquivalent und

Religionsfondſteuer gezahlt wird. Seit 1859 wurden in Ober⸗

öſterreich vom Pfründeneinkommen behufs Bemeſſung der Ein⸗

kommenſteuer keine Fatirungen gemacht und auch nicht verlangt.

Sicher aus folgenden Gründen: a. Bei den allermeiſten erreicht

das faſſionsmäßige Einkommen nicht den Betrag von 600 fl. C. M.

oder 630 fl. b. Bei jenen Pfründen, die mehr als 630 fl. Ein⸗

kommen haben iſt zu beachten, daß ſie dasſelbe zur Hauptſache als

Ertrag von Grund und Boden und als Zinſen von ohnehin mit

der Einkommenſteuer belaſteten Obligationen haben, das übrige aber

den Betrag von 630 fl. nicht erreicht.

Allerdings wurde von den

Finanzbehörden früher die Anſicht practicirt, daß von den ſteuer⸗

pflichtigen Einkommen auch unter 600 fl. die Steuer zu bemeſſen

ſei, wenn das ganze Einkommen die genannte Ziffer überſteigt;

allein die gegentheilige Anſicht hat ihre volle Begründung. Der

Verwaltungsgerichtshof ſagt nämlich in ſeinem Erkenntniß vom

25. Mai 1877, Z. 714 ausdrücklich:

„Der Abſatz 3 des § 6 des k. Patentes vom 29. October 1849 beſtimmt,

daß das in die II. Claſſe gehörige Einkommen, deſſen jährlicher Betrag für den

dasſelbe Beziehenden 600 fl. nicht überſteigt, der Einkommenſteuer nicht unter⸗

zogen werde.

Es hat alſo bei Beurtheilung dieſer Steuerbefreiung die Höhe

maßgebende Moment zu bilden.“

des geſammten in die II. Einkommenſteuer⸗Claſſe gehörigen Einkommens das

Zum fatirbaren Einkommen der II. Claſſe gehören aber nach

§ 2 nicht der Ertrag von Grund und Boden und die mit der Ein⸗

kommenſteuer belaſteten Zinſen.

Der Finanz⸗Miniſterial⸗Erlaß vom 9. Oct. 858, Z. 55620

beſagt, daß nach dem Wortlaute des Geſetzes die Befreiung auch

das Einkommen geiſtl. Pfründner trifft, „wenn es mit Ausſchluß

) In Linz: Steuerlocalcommiſſion, die aber bis jetzt eine ſolche Auf⸗

forderung nicht ergehen ließ.III Claſſe und da Muſter für ſtehende Bezüge der IIL Claſſe
Dem Formulare A, das eben I die Einnahmen und Ausgaben
In Summa enthält, iſt ein detaillirter Gebahrungsausweis bei⸗
zugeben.Die Pfründen aben, enn ſie, vie eS jetzt geſchieht, von
den Bezirkshauptmannſchaften) auf Grund des § 4, II,
des aten 21 October 1849 aufgeforder werden, das Ein
kommen 3u fatiren nach Muſter Die hiebei U ausfüllbaren
Rubriken III, I  7 ſind wegzuſtreichen. Dieſem Formulare iſt
die Pfründenfaſſion beizulegen. In der Rubrik VI ſind jene Ein
nahmen und Ausgaben, welche noch ſteuerpfli

19 ſind,‚ als Stiftungs⸗
bezüge, 6  Uta  I Stola, Congruaergänzung anzuſetzen, al allge⸗en meines Einkommen iſt die faſſionsmäßige Congrua anzuſetzen. In
der Anmerkungsrubrik VII aber iſt bemerken hei einem 630
überſteigenden Einkommen, wie viel Gebührenäquivalent und
Religionsfondſteuer gezahlt wird eit 1859 wurden un ber
öſterreich vom Pfründeneinkommen behufs Bemeſſung der Ein
kommenſteuer keine Fatirungen gemacht und auch nicht verlangt.
er QAus folgenden Gründen: Bei den allermeiſten erreicht
das faſſionsmäßige Einkommen nicht den Betrag von 600 C. M
oder 630 Bei jenen ründen, die mehr als 630 Ein⸗
ommen haben iſt 3 beachten, daß ſie dasſelbe zur ſache als
Ertrag von Grund und Boden und als Zinſen von ohnehin mit
der Einkommenſteuer belaſteten Obligationen aben, das übrige aber
den Betrag von 630 nicht erreicht. Allerdings wurde von den
Finanzbehörden früher die Anſi practicirt, daß von den ſteuer⸗
pflichtigen Einkommen auch unter die Steuer zu bemeſſen
ſei, wenn das ganze Einkommen die genannte überſteigt;
allein die gegentheilige Anſicht hat ihre vo Begründung. Der
Verwaltungsgerichtshof ſagt nämlich In einem Erkenntniß vom
25 Mai 18/%, 714 ausdrücklich:

„Der Atz 3 des des Patentes 2 October 1849 beſtimmt,
daß das n die II Claſſe gehörige Einkommen, deſſen jährlicher Betrag für den
dasſelbe Beziehenden —600 nicht überſteigt, der Einkommenſteuer nicht unter  2
zogen werde Es hat alſo bei Beurtheilung dieſer Steuerbefreiung die

maßgebende Moment 3 bilden.“
des geſammten In die II Einkommenſteuer⸗Claſſe gehörigen Einkommens das

Zum fatirbaren Einkommen der II Claſſe gehören aber nach
8 nicht der Ertrag von Grund und Boden und die mit der in⸗
kommenſteuer belaſteten Zinſen

Der Finanz⸗Miniſterial⸗Erlaß vom Oct. 858, 55620
beſagt, daß nach dem Wortlaute de Geſetzes die Befreiung auch
das Einkommen geiſtl Pfründner trifft, 5„We eS mit Usſchlu

1) In Linz: Steuerlocalcommiſſion, die aber bi jetzt eine olche Auf
forderung Ii rgehen ließ
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der Erträgniſſe des Grund und Bodens den Betrag von 630
nicht überſteigt. 14 Geſetzt aber auch, das Einkommen außer dem
Grundertrage und den Zinſen von Staatsſchuldverſchreibungen he
laufe ſich auf mehr als 630 fl., oder eine Finanzbehörde habe das

Einkommen Im Auge, ſo kommt noch da Gebührenäquivalent
und die Religionsfondſteuer In etrach 3u ziehen. Nach § 21 des
Patentes iſt, venn ein VN der IIL Claſſe begriffener ſtehender Bezug
dem zug einer Dienſt⸗ oder Pfründenverleihungs⸗Taxe Unterliegt,
die Einkommenſteuer nuur mit dem Betrage einzufordern, welchen
dieſelbe die Im Laufe des V  hre fälligen Taxbeträge überſteigt.
Der QA wollte hiemit eine Beſteuerung ver  en; eine
olche 0  elte, U dreifache Beſteuerung wäre ES, wenn außer dem
Gebührenäquivalente und der Religionsfondſteuer, die eigentlich
eine den eſſeren Pfründen aufgelegte, fortwährende Taxe iſt, der
Pfründner noch eine Einkommenſteuer 3u entrichten 0 Hofrat
Ritter von Machotka E in ſeinem ſyſtematiſchen Handbuche der
directen Steuern das Gebührenäquivalent mit der Dienſtverleihungs—
taxe inſoferne auf eine Stufe, indem EU den letzten Abſatz des 89
der Vollzugsvorſchri vom Jänner 1850 auch auf jenes angewendet
wiſſen will.“ Ueber die geſtellten Aufforderungen zUm Einbekennt.
niſſe haben die Pfründeninhaber kurz geantworte „Beſteht kein
einkommenſteuerpflichtiges Vermögen“ oder „beſteht aut ſſion
nur eine Congrua von 420 fl 1. oder „das Einkommen beſteht Aus
Grundertrag, Zinſen von Staatsſchuldverſchreibungen ud anderen
ni bedeutenden Bezügen und wird aus dem Einkommen ein Ge
bührenäquivalent per und eine Religionsfondſteuer per fl
entrichtet“ andere fatiren das Einkommen auf die genannte Weiſe,
erwähnen aber in der Anmerkung die mehrerwähnten otive der
Befreiung.

Bei Kirchen erſcheint dermalen, wie wir oben gezeigt haben,
kein einkommenſteuerpflichtiges Vermögen.

Gegen Entſcheidungen der Steuerbemeſſungs⸗Behörden ber
die Steuerpflicht und das Ausmaß der Steuer kann binnen Tagen
nach der ekanntmachung der Entſcheidung der Recurs an die Landes
Steuerbehörde (Finanzdirection) gerichtet werden, welcher (ſtempel⸗
freie) Recurs jedoch bei der Steuerbehörde, gegen deren Entſcheidung
recurirt wird, überreichen iſt

Wir haben hier mit maßgebenden Perſönlichkeiten ber die erwähnten
Motive der Nichtfatirung geſprochen und haben ſie ieſelbe als ſtichhältig n:  2

E


